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Was tun, wenn mögliche Folgen von Gewalt erkennbar sind?

Das Vorgehen bei erwachsenen, einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten, denen möglicherweise Gewalt widerfahren ist, kann einem Ablaufschema folgen, das Sie am Beispiel der ärztlichen Versorgung auf dieser Seite sehen oder als PDF-Datei herunterladen können. Auch unklare Befunde in anderen Settings z.B. in der Pflege können ein strukturiertes Handeln erforderlich machen, das durch solche Schemen erleichtert werden kann. Grundsätzlich geht es immer darum,

	zunächst zu erkennen, dass Gewalt eine mögliche Erklärung wäre,
	dies in angemessener Form anzusprechen,
	eine gerichtswertbare Dokumentation anzufertigen und
	die betroffene Person mit ihrem Einverständnis an das Hilfesystem weiterzuvermitteln.
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Klicken Sie zum Vergrößern auf die Abbildung




Spezielle Versorgungssituationen

Bei sexualisierter Gewalt, bei Kindern und bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten sind einige Besonderheiten zu beachten. Folgende Informationen helfen weiter:

	Zu Kindesmisshandlung existiert eine S2-Leitlinie der DGSJ (siehe auch: Kindeswohlgefährdung)
	Zu sexualisierter Gewalt wurde von der DGGG eine S1-Leitlinie entwickelt, die inzwischen allerdings abgelaufen ist. Die erforderliche gynäkologische Untersuchung muss grundsätzlich von einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen oder durch speziell geschulte Ärztinnen und Ärzte durchgeführt werden und kann auch im Auftrag der Polizei erfolgen. Bitte benutzen Sie den dafür entwickelten Dokumentationsbogen.
	Auch Zahnärztinnen und Zahnärzte können mit Patientinnen und Patienten konfrontiert sein, denen Gewalt widerfahren ist. Eine Hilfestellung für dieses Setting kann der spezielle Dokumentationsbogen sein.
	Für Gewalt gegen Pflegebedürftige finden Sie nachfolgend ein Ablaufschema, das an Pflegefachkräfte aus dem ambulanten Bereich adressiert ist und ebenfalls als PDF-Datei heruntergeladen werden kann. Auch pflegerische Vernachlässigung und Freiheitsentzug sind Formen von Gewalt.
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Klicken Sie zum Vergrößern auf die Abbildung








Handlungsablauf in der ärztlichen Praxis (53,2 KiB)






Handlungsablauf in der ambulanten Pflege (103,3 KiB)
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Essenziell
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Contao HTTPS CSRF Token
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
                                                                    
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.







PHP SESSION ID
Speichert die aktuelle PHP-Session.
                                                                    
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.
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